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AUFNAHMEPRÜFUNG

Voraussetzung für die Aufnahme ans Musikgymnasium ist das 

Bestehen einer Aufnahmeprüfung. 

Diese Aufnahmeprüfung umfasst eine Prüfung im instrumen-

talen bzw. vokalen Hauptfach sowie eine Prüfung in Musik-

theorie und Hörerziehung.

Die Aufnahmeprüfung wird vor einer Kommission abgelegt, 

die aus Vertretern der HMDK, der Stuttgarter Musikschule 

und des Musikgymnasiums besteht.

Mit der Anmeldung an das Musikgymnasium erklären sich die 

Schülerinnen und Schüler bereit, an der Aufnahmeprüfung 

teilzunehmen.

Die Aufnahmeprüfungen für das Schuljahr 2024/25 finden 

am 26./27. Februar 2024 in der HMDK statt.

Anforderungen bei der Aufnahmeprüfung:

1. Zu den Anforderungen im instrumentalen Hauptfach bzw. 

im Hauptfach Gesang finden Sie detaillierte Informationen 

auf der Website der Musikhochschule unter  

www.hmdk-stuttgart.de/musikgymnasium,  

auf der Website der Stuttgarter Musikschule unter  

https://www.stuttgarter-musikschule.de/start/kooperationen/

musikgymnasium.html  

sowie auf der Website des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums 

unter:  

https://www.ebelu.de/das-ebelu/musikgymnasium 

auf der Website des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums unter: 

https://www.ebelu.de/das-ebelu/musikgymnasium

2. Die Prüfung in Musiktheorie und Hörerziehung wird  

individuell und altersspezifisch abgenommen.

3. Das Hauptfach Komposition kann ab Klassenstufe 9 belegt 

werden.

ERWERB VON LEISTUNGSNACHWEISEN  

DER HOCHSCHULE

Mit dem Abschluss des Musikgymnasiums können bereits 

Module des Bachelor Musik der HMDK abgelegt werden.

Für Absolventen des Musikgymnasiums wird es demzufolge 

möglich sein, einen Bachelor Musik in verkürzter Zeit zu 

absolvieren.

TERMINE

Freitag, 17. November 2023, 19.00 Uhr

Schaufensterkonzert der Oberstufe des Musikgymnasiums 

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Urbanstraße 

25, Stuttgart

Donnerstag, 1. Februar 2024, 19 Uhr

Informationsabend des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums 

für Grundschuleltern (auch zur Aufnahme in das Musik-

gymnasium)

Freitag, 23. Februar 2024, 15–19 Uhr

Tag der offenen Tür am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium 

und zugleich Präsentation des Musikgymnasiums

Montag und Dienstag 26./27. Februar 2024 

Aufnahmeprüfungen in der HMDK, auch für Quereinstei-

gende der Klassen 6–11 (es stehen begrenzte Kontingente 

zur Verfügung) 

Dienstag, 5. März 24 bis Freitag 8.März 2024

Anmeldungen Klasse 5 am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium

Sonntag, der 3. März 2024, 11.00 Uhr

PRISMA-Konzert der Unterstufe des Musikgymnasiums  

Stuttgarter Musikschule Rotebühlpl. 28, 70173 Stuttgart

Weitere Konzerte und Veranstaltungen unter www.ebelu.de

Montag, 9. September 2024

Schulbeginn in Baden-Württemberg

Dienstag, 10. September 2024

Schulbeginn zum Schuljahr 2023/24 für die 5. Klasse am 

Eberhard-Ludwigs-Gymnasium

Musikgymnasium  
Baden-Württemberg 

Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart 
Informationen zum Schuljahr 2024/2025

FÜR ELTERNFÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
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DAS MUSIKGYMNASIUM

Seit September 2013 gibt es am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium 

in Stuttgart das Musikgymnasium für Kinder und Jugendliche, 

die musikalische Hochleistungen erbringen.  

Das Musikgymnasium wird als eigener Zug am Eberhard- 

Ludwigs-Gymnasium geführt. 

Das Besondere am Musikgymnasium ist die enge Verzahnung 

von schulischem Unterricht und musikalischer Exzellenz-Förde-

rung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst Stuttgart (HMDK) und der Stuttgarter Musikschule.

Auch im Bereich der Ensemblearbeit erfolgt eine Zusammen-

arbeit der drei Kooperationspartner.

Mit dem Musikgymnasium sollen Ausbildungsbedürfnisse und 

Ausbildungswege für junge Musikerinnen und Musiker in ganz 

herausragender Weise vereinbar sein. 

Auch zum Schuljahr 2024/25 wird es eine weitere fünfte Klasse 

geben. Mit dieser Broschüre wird über Anmeldung, Prüfung und 

weitere Fragen informiert.

 

 

HOCHLEISTUNGSFÖRDERUNG

Musikalische Hochleistungen erbringende Schülerinnen und 

Schüler können am Musikgymnasium die Allgemeine Hoch-

schulreife erwerben und neben dem regulären Musikunterricht 

zusätzlichen Unterricht in besonderen Fächern und Bereichen 

erhalten.

Zu diesen Exzellenz-Fächern zählen:

• Korrepetition

• Unterricht im instrumentalen bzw. vokalen Hauptfach

• Unterricht in den Fächern Hörerziehung und Musiktheorie

• Projektarbeit in Orchester und Kammermusik bzw. 

Chor und Vokalensembles sowie Jazz

• Unterricht im Nebenfach Klavier (bzw. für Pianisten  

vergleichbare Angebote)

• Unterricht in Stimmbildung / Gesang und Schlagtechnik /

Dirigieren

Beim instrumentalen Hauptfach-Unterricht können die  

Schü lerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Modellen 

wählen:

a)  Sie können ihren Hauptfach-Unterricht weiterhin von der 

Lehrkraft erhalten, die sie bisher unterrichtet hat (dabei 

macht es keinen Unterschied, ob die Lehrkraft an einer 

Musikschule arbeitet oder freiberuflich tätig ist).

b)  Sie können mit ihrem Hauptfach-Unterricht zu einer 

Lehrkraft der HMDK bzw. zu ausgewählten Lehrkräften der 

Stuttgarter Musikschule wechseln.

Für den Unterricht im Hauptfach und im Nebenfach Klavier 

werden Gebühren erhoben. Die Sätze orientieren sich an den 

Gegebenheiten der Stuttgarter Musikschule.

SCHULE

Das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium wird in drei Zügen 

geführt. Für die Klassen am Musikgymnasium ist eine Größe 

von maximal 16 bis 20 Schülerinnen und Schülern vorgesehen. 

Die Klassen des Musikgymnasiums werden von Klassenstufe 

5 bis 10 eigenständig geführt. 

Es besteht eine Durchlässigkeit zwischen dem Musik gymna-

sium und dem Musikprofil.

Die Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums sind 

in den Schulalltag der gesamten Schule voll integriert. Die 

Stundentafel des Musikgymnasiums nimmt im Rahmen der  

bestehenden Möglichkeiten Rücksicht auf die vokalen bzw.  

instrumentalen Übezeiten der Schülerinnen und Schüler.

Die Poolstunden der unterschiedlichen Jahrgangsstufen sind  

dem Exzellenzbereich zugeordnet. Für die Schülerinnen und  

Schüler des Musikgymnasiums steht außerdem ein Kontin-

gent an Nachführungsstunden zur Verfügung, so dass künst-

lerisch begründete Abwesenheiten individuell kompensiert 

werden können.

Zum Üben können die Schülerinnen und Schüler Überäume 

am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, der Stuttgarter Musik-

schule und der HMDK nutzen. 

Darüber hinaus stehen die beteiligten Institutionen den 

Schülerinnen und Schülern des Musikgymnasiums mit 

ihrer gesamten Infrastruktur (z. B. Mensa, Bibliothek, Übe-

räume) zur Verfügung.

Es besteht die Möglichkeit, als Quereinsteiger ans Eberhard-

Ludwigs-Gymnasium zu wechseln.  Quereinsteiger müssen 

den schulischen Anforderungen der jeweiligen gymnasialen 

Klassenstufe gerecht werden.

Neben indivduellen Lernzeitvereinbahrungen, die projekt-

bezogen oder schuljahresweise bis 50% des Regelunterrichts 

betreffen, können Musikgymnasiast:innen im Rahmen der 

Schulzeitstreckung eine Klasse in der Mittel- oder der Ober-

stufe auf zwei Schuljahre verteilen.
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